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Definitionssache
Von Prominentenformuliert und von Helga C. Idssun gesammelt

Friede Die Rücksicht auf das Recht des anderen.
(BenitoJuarez)

Gefühle Das, was die Deutschen stets investieren, statt zu verschenken.
(Werner Schneyder)

Herzensgüte Das, womit man fast jeden Menschen am ehesten überraschen kann.
(Pearl S. Buck)

Körper Futteral für die Seele.

fGeert Müller-Gerbes)

Tugend Oft nichts anderes als mangelnde Energie.
(Voltaire)

Wahre Freundschaft Eine sehr langsam wachsende Pflanze.
(George Washington)

Die Zahlen werden bald
veofeln, wenn wir nicht endlich

iehen und be8en, dass es

viel mehr gibt, was yennen können,

denn diese 3ste Ignoranz
kann ja kein iooragen!

Das Recht auf Recht
(Eine eckige «Fast-read-novel»)

Er hatte Recht. Ein Recht darauf, recht
zu haben. Denn schliesslich bestand sein
Grundrecht darin, gerechtes Recht
rechtmässig angewendet zu wissen. Es ging dabei
nicht allein darum, das Recht rechtlich zu
betrachten. Aber wer recht hat, dem kann
man Recht nicht absprechen. Denn Rechtens

ist, was rechtens ist. Recht bleibt recht,
und wer Recht hat, der hat recht. Besonders,

wenn es sich um ein Rechteck handelt.
Denn nicht wahr, Rechteck bleibt Rechteck
und nicht Dreieck. Nicht Zweieck, nicht
eck, also habe ich doch recht!

Bruno A. Nauser

Weihnochtsüberroschung anno 2000
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